
Verf Verfassung

Artikel 119

Die Zölle und die durch Gesetz der Republik geregelten Steuern 
werden durch die Republik verwaltet.

Die Abgabenhoheit steht grundsätzlich der Republik zu.
Die Republik soll Abgaben nur insoweit erheben, als es zur 

Deckung ihres eigenen Bedarfs erforderlich ist.
Die Republik errichtet eine eigene Abgabenverwaltung. Dabei 

sind Einrichtungen vorzusehen, die den Ländern die Wahrung 
besonderer Landesinteressen auf den Gebieten der Landwirt
schaft, des Handels, des Gewerbes und der Industrie ermög
lichen.

Soweit es die einheitliche und gleichmäßige Durchführung der 
Abgabengesetze der Republik erfordert, trifft die Republik durch 
Gesetz Vorschriften über die Einrichtung der Abgabenverwaltung 
der Länder, über die Einrichtung und Befugnisse der mit der Be
aufsichtigung der Ausführung der Abgabengesetze der Republik 
betrauten Behörden, über die Abrechnung mit den Ländern und 
die Vergütung der Verwaltungskosten bei Ausführung der Ab
gabengesetze der Republik.

Artikel 120

Abgaben und Steuern dürfen nur auf Grund gesetzlicher Re
gelung erhoben werden.

Vermögens-, Einkommen- und Verbrauchssteuern sind in einem 
angemessenen Verhältnis zueinander zu halten und nach sozialen 
Gesichtspunkten zu staffeln.

Durch eine starke Staffelung der Erbschaftssteuer soll die Bil
dung volksschädlicher Vermögenshäufung verhindert werden.

Artikel 121

Die Einnahmen und Ausgaben der Republik müssen für jedes 
Rechnungsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingestellt 
werden. Der Haushaltsplan wird vor Beginn des Rechnungsjahres 
durch ein Gesetz festgestellt.

Artikel 122

Über die Einnahmen der Republik und ihre Verwendung legt 
der Finanzminister der Volkskammer zur Entlastung der Regie
rung Rechnung ab. Die Rechnungsprüfung wird durch Gesetz der 
Republik geregelt.
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